
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2019/8/1 LVwG 20.3-
652/2019
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.08.2019

Rechtssatznummer

2

Entscheidungsdatum

01.08.2019

Index

L82006 Bauordnung Steiermark

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz(B-VG)

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

Stmk BauG 1995 §42 Abs1

B-VG Art130 Abs1 Z2

VwGVG §35 Abs1

Rechtssatz

Da einer Stapelung von Strohballen keine Bauwerkseigenschaft iSd BauG Stmk 1995 zukommt, stellt eine darüber von

der Baupolizei gem. § 42 Abs 1 leg cit verfügte Sofortmaßnahme (hier: beauftragte Umschichtung und Verlagerung der

unsachgemäß gestapelten Lagerware) ein Überschreiten des baurechtlichen Kompetenzbereiches dar und ist folglich

rechtswidrig.

Schlagworte

Schlichtung, Strohballen, Heuballen, land- und forstwirtschaftlicher Betrieb, Lagerung, Lagerware, bautechnische

Kenntnisse, Stapelung, gewisses Maß, Bauwerk, Bauwerkseigenschaft
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